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13. in Zusammenarbeit mit den gewerkschaftlichen 
Organen Organisierung zentraler Wettbewerbe;

14. Entscheidung von Grundsatzfragen auf dem Ge
biet der Betriebswirtschaft sowie der Finanz
planung und -kontrolle des Industriezweiges 
Energie,
Vereinfachung des Rechnungswesens in Abstim
mung mit dem Ministerium der Finanzen, 
Übertragung der Erfahrungen auf die übrige 
Energiewirtschaft in Übereinstimmung mit den zu
ständigen staatlichen Organen;

15. Ausarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen für 
die Energiewirtschaft einschließlich der Tarife für 
Elektroenergie, Gas und Wärme und Sicherung der 
einheitlichen Anwendung der energiewirtschaft
lichen Bestimmungen.

Zu § 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung:
§ 2

(1) Gegenüber den Industrieabteilungen der Staat
lichen Plankommission und den Ministerien für Bau
wesen, Land- und Forstwirtschaft, Post- und Fern
meldewesen sowie Verkehrswesen hat der Leiter der 
Energiewirtschaft insbesondere Weisungsrecht in An
gelegenheiten der

1. Erzeugung, Übertragung und Anwendung von 
Elektroenergie, Gas und Wärme;

2. operativen Planänderungen im Zusammenhang 
mit dem Verbundbetrieb;

3. Bedarfsplanung, Bilanzierung und Kontingentie
rung von Elektroenergie und Gas;

4. Sicherung der Einhaltung der im Volkswirtschafts
plan bestätigten Investitionen und der zweckgebun
denen Verwendung der für Energieanlagen vor
gesehenen Investitionsmittel;

5. Vorbereitung und Durchführung des Energie
programms auf der Grundlage der von der Staat
lichen Plankommission bestätigten Kontrollziffern 
und des Volkswii-tschaftsplanes, insbesondere Fest
legung der Hauptparameter der Investitionen 
(Turbo-Aggregate, Dampferzeuger, elektrotech
nische Ausrüstungen, Ölspaltanlagen, Kokerei
batterien, Gasaufbereitungsanlagen);

6. Vorbereitung und Durchführung der Rekonstruk
tion sowie Durchsetzung des technischen Höchst
standes,, in den Energieerzeugungs- und -Übertra
gungsanlagen;

7. Ausarbeitung und Einhaltung von technisch-wirt
schaftlichen Kennziffern;

8. Prinzipien der Lohnpolitik und Lohnformen sowie 
der Ausarbeitung und Anwendung von Prämien
systemen und Prämienordnungen;

9. Lenkung der Ausbildung und Bereitstellung von 
Bedienungskräften, vor allem für die großen Kraft
werksvorhaben des Energieprogramms;

10. Durchführung von Betriebsvergleichen und über
betrieblichen Erfahrungsaustauschen.

(2) Der Abteilung Energie der Wirtschaftsräte bei 
den Räten der Bezirke erteilt der Leiter der Energie
wirtschaft außer in den Angelegenheiten gemäß Abs. 1 
insbesondere Weisungen in Fragen der
1. Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abrech

nung der Investitionen;
2. Koordinierung der Entwicklung der bezirklichen 

Ferngasnetze;

3. zweckgebundenen Verwendung von Einsatzmate
rial für die Elektroenergie- und Gaserzeugung;

4. Ausarbeitung von Materialvorrats- und -Ver
brauchsnormen sowie Disposition von Überplan
beständen;

5. einheitlichen Struktur- und Betriebsorganisation 
der Energieversorgungsbetriebe;

6. Durchführung der Arbeitsnormung und des In
kassowesens.

Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 7 der Verordnung:
§ 3

Die Fachgebiete für Energetik und die Energetiker in 
den Industrieabteilungen der Staatlichen Plankommis
sion und den Ministerien haben insbesondere folgende 
Aufgaben:
1. Energiebedarfsplanung und Gewährleistung der 

Ausarbeitung und Anwendung von Energie
verbrauchsnormen ;

2. Planung der Erzeugung von Elektroenergie, Gas 
und Wärme sowie Kontrolle des geplanten Auf
kommens, insbesondere der geplanten Leistungs
bereitstellung in den Hauptbelastungszeiten;

3. Sicherung der Planung, Projektierung, Errichtung 
und Rekonstruktion von Energieerzeugungs-, 
-übertragungs- und -Verbrauchsanlagen;

4. Kontrolle der Vorbereitung und Durchführung 
des Energieprogramms sowie der Reparatur von 
Energiehauptausrüstungen;

5. Einflußnahme auf die Kontingentierung von Elek
troenergie und Gas sowie Abgabe von Vorschlägen 
zur operativen Umverteilung von Kontingenten 
entsprechend der Produktionsentwicklung an die 
Abteilung Energie der Staatlichen Plankommission;

6. Anleitung der Energetiker der WB und der 
Energiebeauftragten in den unmittelbar unter
stellten Betrieben.

Zu § 6 Abs. 1 der Verordnung:
§ 4

Die Abteilung Energie der Wirtschaftsräte bei den 
Räten der Bezirke hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. für die Energiewirtschaft im Bezirk
a) auf der Grundlage zentraler Festlegungen und 

Weisungen Sicherung der maximalen Energie
darbietung in den Hauptbelastungszeiten und 
der kürzesten und qualitätsgerechten Durchfüh
rung der Reparaturen an Energiehauptaus
rüstungen;

b) Aufstellung der Bezirksbilanz des Energie
bedarfs und -aufkommens, die sich nach Krei
sen, Zeiträumen, Verbrauchergruppen und Er
zeugnissen gliedert;

•) Verteilung, Abrechnung und Kontrolle der von 
der Abteilung Energie der Staatlichen Plan
kommission erteilten Kontingente für Elektro
energie und Gas an die Verbraucher sowie ope
rative Kontingentänderung; 

i! Kontrolle der Vorbereitung und Durchführung 
der Energieprogrammvorhaben, unabhängig 
von der Zuordnung.
Unterstützung der zentral unterstellten Aufbau- 
und Betriebsleitungen der Großbauobjekte des 
Energieprogramms im Bezirk, insbesondere bei 
der Versorgung mit Arbeitskräften;


